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OÖ. LIWEST Amateur Hockey Oberliga 

 

  EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 2 (VAK2) 

  UEHV Rauch Technologie Gmunden 3 (TSG3) 

BLAUSIEBEN Innviertel Penguins 1.Rieder EV (IVP) 

  EV Danube Ducks Linz (DDL)   

  ATSV Steyr Panther 2 (STP2) 

  EHC Fire on Ice Wels (FOI2) 

  EHC HAIDLMAIR Ice-Tigers ASKÖ Kirchdorf (ITK)  

  UEC Amstettner Wölfe 3 (ECU3) 

 

OÖ. LIWEST Amateur Hockey Unterliga 

 

  UEC Amstettner Wölfe 4 (ECU4)  

  EHC KIWI Voralpenkings Vöcklabruck 3 (VAK3) 

  Danube Ducks Linz (SPG) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

 

der oberösterreichischen Amateur Hockey Liga 2023/24 

(DOÖAHL 2023/24) 
 

   

DOÖNM 2023/24 Stand November 2023      Seite 3 von 7 
 

 

 

1. Spielregeln: 

 
a) Die Spielzeit beträgt 3x 20 Minuten netto, Aufwärmen 10 Minuten mit Puck. 

Eisreinigung mindestens 1x, nach dem 1. Oder 2. Drittel. 
 

b) Das Spiel wird ohne direkten Körperkontakt gespielt, die Auslegung und Ahndung bei 
Vergehen erfolgt analog des IIHF-Rulebook Regel 101.1. Zusätzlich wird in diesen 
Ligen gemäß Vereinsvereinbarung für die Regel „Bandencheck“ (IIHF-Regel 41) 
festgelegt. Jeder direkte Check wird mit einer 5+SPD bestraft. 
 

       c)   Spieler die in den letzten drei kompletten Saisonen in der 1. OÖ LL gespielt 
haben, dürfen in der AHL nicht eingesetzt werden. Damen sind erlaubt. Spieler ab 
dem vollendeten 14. Lebensjahr dürfen eingesetzt werden, auch Spieler aus der 
Stadtliga dürfen eingesetzt werden.  

 
2. Ausnahmen: 
● EV Danube Ducks Linz 

o Lena BRANDL und Martin FORSTNER (AHOL) 
 

● EHC Fire on Ice Wels 2 
o Kerstin AUER (AHOL) 
o Henrike DECKER (AHOL) 
o Patrick KIRCHBERGER (FS 2.EHL als TH AHOL) 
o Frisch Horst Back Up Torhüter aus 2. LIWEST EHL in der AHOL 

 
● ECU Amstettner Wölfe 

o Alexander FRANK (Spieler AHOL) 
o Peter DORFMAYR (Spieler AHOL) 
o Lisa ZÖHRER (AHOL) 

 
ECU Amstettner Wölfe sind verpflichtet, für jede Liga eine Kaderliste zu senden. 
 
Alle in der OÖAHL gemeldeten Torhüter dürfen in beiden Gruppen eingesetzt werden. 
 
d) Vereinswechsel ist bis zum 24.12.2023 möglich. 
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3. Austragungsmodus: 

 
 Ist der Spielstand nach 60 Minuten des unentschieden, erfolgt ein sofortiges 

Penaltyschießen ohne Eisreinigung.  
 
Regelung Penaltyschießen 
3:3 Steht es weiterhin unentschieden, geht es in umgekehrter Reihenfolge 1:1 weiter 
bis zur Entscheidung. 

 
OÖ.LIWEST Amateur Hockey Oberliga 

 
Grunddurchgang: 6. November 2023 bis 18. Februar 2024 
Einfache Hin und Rückrunde 

 
Play-off 
Halbfinale:  19.  bis 25. Februar 2024 
„Serie Best.of-one“ 

 
Hier spielt der 1 gegen 4 und 2 gegen 3. Der besser platzierten  
Verein aus dem Grunddurchgang hat Heimrecht. 
Die beiden Vereine teilen sich Eis und Schiedsrichterkosten. 
 

Spiel um 3.Platz: 26. Februar bis 3. März 2024 
„Serie Best.of-one“ 

 
Die beiden Verlierer des Halbfinales spielen um den 3.Platz. Der  
besser platzierten Verein aus dem Grunddurchgang hat Heimrecht. 
Die beiden Vereine teilen sich Eis und Schiedsrichterkosten. 

  
Finale:    26. Februar bis 3. März 2024 
„Serie Best.of-one“ 

 
Die beiden Sieger des Halbfinales spielen um den 3.Platz. Der  
besser platzierten Verein aus dem Grunddurchgang hat Heimrecht. 
Die beiden Vereine teilen sich Eis und Schiedsrichterkosten. 
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OÖ.LIWEST Amateur Hockey Unterliga 

 
Grunddurchgang: 6. November 2023 bis 11. Februar 2024 
Einfache Hin und Rückrunde 
 
Play-off Finale:  12. Februar bis 3. März 2024 
„Serie Best.of-one“ 

Hier spielt der 1. gegen 2. 
Die beiden Vereine teilen sich Eis und Schiedsrichterkosten. 

 
Aufstieg kann möglich sein. 

 
4. Spielberechtigung: 

 
Der Verein und die Spieler müssen beim oberösterreichischem Eishockeyverband 
gemeldet sein. 
Arztbestätigungen sind für alle jugendlichen Spieler unter dem vollendeten 20. 
Lebensjahr verpflichtend. 

 
5. Teilnahmeverpflichtung:  
 

● Für Mannschaften, die nach Nennungsschluss aber vor Meisterschaftsbeginn 
ausscheiden, wurden vom Verbandsvorstand folgende Strafsätze festgesetzt. 
Meisterschaftsbewerbe (OÖAHL)    € 190,-  
 

● Unberechtigtes Ausscheiden aus dem Meisterschaftsbewerb. 
Für Mannschaften, die während der Saison ausscheiden, wurden vom  
Verbandsvorstand folgende Strafsätze festgesetzt:  
Meisterschaftsbewerbe (OÖAHL)    €  400.- 

● Den Verfall der Kaution; darüber hinaus bürgt diese für fällige Disziplinarstrafen und  
allfällige Gebühren aus diesem Bewerbe. 

 
● Für die Teilnahme am Meisterschaftsbewerb ist eine Nenngebühr pro Mannschaft zu  

entrichten.  
Nenngeld: € 110,-   
Bankverbindung: Raiffeisenbank Katzbach 
 IBAN: AT72 3411 1000 0012 4032 
 

Kaution, Spielgebühren entfallen in der Saison 2023/24 
Spieler- und Lizenzierungsgebühr müssen jedoch bezahlt werden. 
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6. Pflichten des Veranstalters: 
 
Der Veranstalter hat eine Spielabsage sofort dem zuständigen Wettspielreferat zu melden  
und ist außerdem verpflichtet, seinen Gegner sowie die nominierten Schiedsrichter bzw.  
den zuständigen Schiedsrichterreferenten so rechtzeitig von der Absage zu verständigen, 
dass die Gastmannschaft und die Schiedsrichter mindestens 3 Stunden vor der Abfahrt  
davon Kenntnis erlangen.  
 
Spielabsagen am Spieltag oder am Vortag, ziehen automatisch Punkteverlust und eine 
Geldstrafe nach sich.  
 
Wird gegen diese Bestimmung von Heimverein verstoßen wird das Pflichtspiel vom 
Referenten für das Melde-, Ordnungs- und Beglaubigungswesen des OÖEHV mit dem 
Ergebnis 0:5, strafverifiziert und der veranstaltende Verein erhält zusätzlich eine Geldstrafe 
von € 200,-. 
 
Der Gastmannschaft steht bei Absagen kein Kostenersatz zu! Alle Kosten der  
Schiedsrichter, die aus der Unterlassung der rechtzeitigen Absagemeldung entstehen, sind  
vom Veranstalter zu tragen.  
 
Jeder Verein ist verpflichtet den On-Line Spielbericht (e-grep) des OÖEHV zu verwenden. 
 
Line Up Formulare an die Teamverantwortlichen geben (diese Formulare müssen in  
ALLEN Ligen zwingend ausgefüllt werden). 
 
Der Punkterichter hat mindestens 20 Minuten vor Beginn eines Wettspieles den  
Schiedsrichtern den online Spielbericht (ev. Kopie) und die Kaderlisten beider Mannschaften 
zur Kontrolle übergeben. 
 
Die Veranstalter in der OÖ LIWEST AHL haben die Fahrt- und Aufenthaltskosten der 
Schiedsrichter sowie die beim jeweiligen Spiel anfallenden Schiedsrichtergebühren zu 
tragen und vor dem Spiel zu entrichten. 
 
7. Pflichten der Gastmannschaft: 
 
Die Gastmannschaft hat bei einer Spielabsage sofort den veranstaltenden Verein zu  
verständigen. Weiters den Wettspielreferat sowie die nominierten Schiedsrichter bzw.  
den zuständigen Schiedsrichterreferenten so rechtzeitig von der Absage zu verständigen,  
dass die Schiedsrichter mindestens 3 Stunden vor der Abfahrt davon Kenntnis erlangen.  
Sollte dies nicht der Fall sein, hat die Gastmannschaft zusätzlich auch anfallende  
Schiedsrichterkosten tragen. 
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Spielabsagen am Spieltag oder am Vortag, ziehen Punkteverlust und eine Geldstrafe nach 
sich. 
 
Wird gegen diese Bestimmung verstoßen wird das Pflichtspiel vom Referenten für  
Melde-, Ordnungs- und Beglaubigungswesen des OÖEHV mit dem Ergebnis 0:5,  
strafverifiziert und der Verein erhält zusätzlich eine Geldstrafe von € 100,-. 
 
Ersatzkosten (Eis, Werbung, Zuschauereinnahmen usw.) können vom Veranstalter nicht  
eingefordert werden. 
 
Im Land werden private Fahrzeuge akzeptiert! 
Bei Benützung privater Verkehrsmittel können Verspätungen, Fahrzeugschäden, Unfälle  
etc. nicht als "höhere Gewalt" gewertet werden.  
 
Sobald die Mindestspieleranzahl von 6+1 Spielern anwesend ist, muss das Spiel unverzüglich 
nach 10-minütiger Aufwärmzeit begonnen werden. 
 
8. Schiedsrichter: 
 
AHOL 2 Verbandsschiedsrichter. 
AHUL: 1 offizieller Schiedsrichter plus ein Laie, außer es wird spätestens 14 
Tage vor dem Spieltermin ein zweiter offizieller Schiedsrichter angefordert. 
 
Alle Schiedsrichterbestellungen nur mehr unter folgender E- Mail Adresse: 
 

besetzer@ooeehv-schiri.at 
 
 
 
 
Abrechnung in Bar vor dem Spiel. 
 
Als Spesenersatz gelten für Schiedsrichter nachstehende Sätze:  
 
Kleines Taggeld €   15,-  
Großes Taggeld €   30,- 
Fahrtkosten je KM €     0,30  
+ Spielgebühr je Liga 
 
 
 

mailto:besetzer@ooeehv-schiri.at
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9. Beglaubigung von Wettspielen: 
 

1. Die Beglaubigung der Wettspiele wird aufgrund der Spielberichte und allfälliger 
Mitteilungen vom ÖEHV vorgenommen. Ordnungsgemäß durchgeführte Spiele 
werden mit dem tatsächlich erzielten Resultat und Torergebnis beglaubigt.  
 

2. In folgenden Fällen sind Wettspiele nicht mit dem erzielten Resultat und Torergebnis 
zu beglaubigen:  

 

a) Ein Verein tritt zum ersten fälligen Meisterschaftsspiel nicht an: scheidet automatisch 
aus der Meisterschaft aus und muss im nächsten Spieljahr in der untersten Spielklasse 
beginnen  

b) Ein Verein tritt nicht an: Ergebnis 5:0 für den Gegner.  

c) Ein Verein tritt zum Rückspiel nicht an: Ergebnis 5:0 für den Gegner. Sollte jedoch 
beim Hinspiel ein besseres Torverhältnis erzielt worden sein, so wird dieses Ergebnis 
um ein Tor erhöht  

d) Beide Vereine treten nicht an: Ergebnis 0:5 gegen jeden Verein  

e) Der Veranstalter hält den Spieltermin nicht ein: Ergebnis 5:0 für den Gegner 
(Ausnahme DÖM §8 Abs. 5)  

f) Eine Mannschaft tritt ab oder das Spiel wird aus Verschulden einer Mannschaft 
abgebrochen: Ergebnis 5:0 für den Gegner, falls das tatsächlich erzielte Torverhältnis 
nicht günstiger ist  

g) Beide Mannschaften treten ab oder das Spiel wird aus Verschulden beider 
Mannschaften abgebrochen: Ergebnis 0:5 gegen jeden Verein  

h) Erstreben unerlaubter Vorteile (Aufstellung unberechtigter Spieler etc.): Ergebnis 5:0 
für den Gegner, falls das tatsächlich erzielte Torverhältnis nicht günstiger ist  

i) Erstreben unerlaubter Vorteile durch beide Vereine: Ergebnis 0:5 gegen jeden Verein  

j) Abbruch des Spieles ohne Verschulden eines Vereins: Neuaustragung  

Wurden bereits zwei volle Spieldrittel gespielt, kann ein Nachtragsspiel angeordnet werden. 
Bei einem Nachtragsspiel muss ein volles Spieldrittel unter Übernahme des Spielstandes zum 
Zeitpunkt des Abbruches ausgetragen werden. 
 
Bei Durchführung eines Nachtragsspieles oder Neuaustragung eines Spiels sind nur jene 
Spieler spielberechtigt, die am Tage des nicht vollendeten Spieles am Spielbericht 
aufgeschienen sind. Wird ein Spiel wenige Minuten vor Schluss abgebrochen und kann in den 
fehlenden Minuten nach menschlichem Ermessen die bis dahin führende Mannschaft den 
Sieg nicht mehr verlieren, kann das Spiel mit dem beim Abbruch gegebenen Resultat 
beglaubigt werden.  
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k) Ein oder beide Vereine sind gesperrt: Ergebnis 0:5 gegen den gesperrten Verein; dies 
gilt auch für Nachtragsspiele.  

l) Dem Strafsenat des ÖEHV bleibt es im Einvernehmen mit dem ÖEHV-Vizepräsidenten 
für Sportliche Angelegenheiten vorbehalten, von einer Strafverifizierung in den 
vorgenannten Fällen abzusehen und eine Neuaustragung anzuordnen, wenn nach 
dem Bericht des ÖEHV Vizepräsident für Sportliche Angelegenheiten die 
Strafverifizierung wesentlichen nachteiligen Einfluss auf die Meisterschafts- und/oder 
Qualifikationschancen eines unbeteiligten dritten Vereines bewirken könnte.  

 

3. Scheidet ein Verein aus der Meisterschaft aus, so sind bei Meisterschaftsbewerben 
mit einfacher Hin- und Rückrunde alle Resultate des ausscheidenden Vereines zu 
streichen. Bei Meisterschaftsbewerben mit doppelter Hin- und Rückrunde sind bei 
Ausscheiden eines Vereines vor Beendigung des zweiten Durchganges alle Resultate 
des ausscheidenden Vereines zu streichen. Bei einem Ausscheiden nach Beendigung 
des zweiten Durchganges werden die Resultate des ersten und zweiten Durchganges 
mit den erzielten Resultaten berücksichtigt und werden die restlichen Resultate 
gestrichen.  
 

4. Für die Meisterschaft der ICE-Hockey League und der Alps Hockey League gelten die 
Durchführungsbestimmungen der ICE-Hockey League wie auch Alps Hockey League 

 
Oberösterreichischer Eishockeyverband (OÖEHV) 
Ergänzungen zu den DOÖAHL 2023/24 
 
Folgend werden an dieser Stelle etwaige Ergänzungen im Zuge des Spielbetriebs 
festgehalten. In den vorliegenden Fassungen der DOÖM wurden diese Ergänzungen bereits 
korrigiert. 
 

Datum Paragraf Alt Neu 

14.11.2023 1. Spielregeln Pkt. c Änderung einiger 
Regeln  

gestrichen 

13.11.2023 9. Beglaubigung  Beglaubigung von 
Wettspielen 

    

    

    

    

 
 


